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Gegen Empfangsbestätigung

Stadtverwaltung Erfufi
Herrn Obeöurge'meister Andreas BaJsewein
Fischmarkt
99084 Erfurt

Teleion 0361 37,700
Teleiax 0361 37-737031

A-^t z3
(bitle be Anlwod angebei)
240-1557

01 10.2015

[4onla9-Donne6räg 03:3012 00 Uhr
r3:30-15 30 Uhr

Freirag: 03:00.12oour1r

Hessen-Thudnsen {HE!aBA)

IBAN: DF30320s000030044.41117
sw FT-adess€ Ftc): HELADEFFS2o

Vollzug des Kommunalinvestitlonsförderungsgesetzes (KlnvFG)

Sehr geehrte/r Frau/Herr Bürgermeistedln,
Sehr geehrie/r Frau/Herr Landrätin/Landrat,

auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung von lnvestitionen finanzschwa-
cher Kommunen (Komrnunalinvesiitionsförderungsgesetz - KlnvFG), der
Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Durchführung des
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom 20. August 20'15 O 4 und
dem S 4 a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz erlässt
oas Thüringer LardesverwaltJngsamt'olgenden Bescheid:

1. Der Gemeinde/der Stadvdem Landkreis wird eine Finanzhilfe nach S 3
KlnvFG i.V.m. S 4 a Abs. 1 Thüringer Kommunalhaushaltssicherungs-
programmgesetz entsprechend derAnlage unter Punkt LE. gewähft.

2. Der Gemeinde/der Stadvdem Landkreis wird zur Kofinanzierung eine
Finanzhire des Landes nach S 4 a Abs. 2 Thüringer Kommunalhaus-
haltssicherungsprogrammgesetz enisprechend der Anlage unter PunK
2.C. gewährt.

3. Die Finanzhilfe unter L wird als Anteilsfinanzierung gewährt. Sie ist
zweckgebunden für lvlaßnahmen nach einem der in S 3 KInvFG ge-
nannien Förderzwecke in Höhe von maximal 90 % des öffentlichen Fi-
nanzierungsanteils der förderfähigen Kosten zu verwenden. Die übri-
gen Bestimmungen des KlnvFG sowie das Eu-Beihilierecht sind zu
beachten.
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4.

5

Die Finanzhilfe unter 2- wird zweckgebunden zu. Kofinanzlerung der
unter 3. genannten lraßnahmen in Höhe von maximal 10 % des öffent-
lichen Finanzierungsanteils der förderfähigen Kosten gewährt. Sie gilt
als Eigenmittel der Gemeinde/Stadvdes Landkreises.

Die Auszahlung der Finanzhilfe unter L eriolgt auf Anforderung des
Empfängers jeweiis in der Höhe, die zur anteiligen Begleichung von fäl-
ligen Rechnungen für l\,laßnahmen nach S 3 KlnvFG erforderlich ist.

Die Anforderung erfolgt mit dem von der Bewilligungsbehörde be-
kanntgegebenen Formblait. Die Anforderung muss die Bestätigung der
Komrnune beinhalten, dass geprüfte Rechnungen (sachlich und rech-
nerisch richtig) vo.liegen.

Die Auszahlung der Finanzhilfe unter 2. eriolgt nach Bestandskraft die-
ses Bescheides.

Die Bewir igJng efolgt ulrer iolge"den Auflage^:

a) Die Gemeinde/die Stadt/der Landkrels hat auf die Förderung nach
dem KlnvFG durch den Bund auf Bauschildem und nach Fertigstel-
lung in geeigneier Form hinzuweisen.

b) Nach Beendigung der jeweiligen llaßnahmen i.S.d S 3 KlnvFG ist
der Bewilligungsbehörde unverzüglich, spätestens jedoch 2 Wo-
chen nach Beendigung der jeweiligen Maßnahme, der Nachweis
über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel vozulegen.
Die Verwendungsnachweise haben insbesondere Angaben über
den Förderbereich gem. S 3 KlnvFG, eine Kuzbeschreibung der
einzelnen Maßnahme, den Maßnahmebeginn und das Nilaßnahme-
ende, eine Angabe, ob es sich um eine Maßnahme gem. S 5 Abs. 2
KInvFG handelt, Angaben über die Höhe des lnvestitionsvolumens,
der förderfähigen Kosten, die Höhe der Beteiligung des Bundes an

der öffentlichen Finanzierung, die Höhe der Landesmittel und die
Höhe der Finanzie.ungsbeiträge Drltler sowie eine Bestätigung,
dass die Bestimmungen der SS 3 bis 5 und 6 Abs. 2 KlnvFG einge-
halten wurden, zu enthalten. ln Einzelfälen können durch den Bund
gem. S 6 Abs. 4 der Wweitere Nachweise ve.langt werden.

Die Bewilligungsbehörde isi berechtigt, Bücher, Belege und sonstige
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Veryendung der Finanzhil
fen durch örtliche Erhebungen zu pritfen oder durch Beauftragte prüien
zu lassen. Die Kommune hat die erfordedichen Unterlagen bereitzuhal-
ten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Soweit die Kommune
zur Edüllung des Zuwendungszwecks lvlittel an D tte weiterleiten dad,
sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegen-
über auszubedingen.

6

7.

8.
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10.

L Die unter den Zifiern 1 und 2 bewilligten Finanzhilfen sind für l\,4aß-
nahmen enisprechend der in S 3 KlnvFG bezeichneten Förderbereiche
zu verwenden, die nach dem 30. luni 2015 begonnen wurden sowie
spätestens zum 31. Dezember 2018 vollständig abgenommen und im
Jahr 201I vollsiändig abgerechnei werden.

Für Vorab-Finanzierungs-öPP nach S 5 Abs. 2 KlnvFG können Fi-
nanzhilfen bis zum 31. Dezernber 2019 eingesetzt werden, wenn bis
zum 31. Dezenbet 2020 die Abnahrne und Abrechnung des lnvestiti-
onsvorhabens erfolgt.

Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder
bewirK werden, soweit dies ailgemein üblich oder durch besondere
Umsiände gerechtferiigi lst. Ansprüche aus diesem Bescheid dürfen
weder abgetreten noch verpfändei werden. Die Bewilligungsbehörde
behält sich vor, den Bescheid zu widerrufen, wenn sich herausstellt,
dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist.

11. Die Bestjmmungen des S 3 der W werden zum Bestandteil dieses
Bescheides erkläd.

15.

14.

Die Kommune ist verpflichtet, der Bewilligungsbehörde jeweils bis zum
31. l\,4ai eines Jahres - erstmals zum 31. [Iai 2016 - eine l\4eldund mit
den in S 5 Nr. 2 der W aufgefühden Angaben mitels des Oekanitge-
gebenen Formblatts vozuJegen.

Die nach Ziffer '1 gewährten und ausgezahlten Finanzhilfen sind zu-
rückzuzahlen, wenn geförderte einzelne Projelde nicht die Vorausset-
zungen der SS 3 bis 6 KInvFG erfüllen. Die Verzinsung rjchtei sich
nach den Regelungen des Bundes sowie des S I Abs. 2 det W.

Die nach Ziffer 2 gewährten und ausgezahlten Landesmittel sind zu-
rückzuzahlen, wenn sie nicht zur Kofinanzierung von Einzelmaßnah,
men, die die Voraussetzungen der SS 3 bis 6 KlnvFG erfüllen, veMen-
det werden.

Auf das Püfungsrecht des Bundesrechnungshofes gemeinsam mit
dem Thüringer Landesrechnungshoi witd hingewiesen.

Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

12.

'13.

16.
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Beqründunq

1.,
Gemäß S 1 KlnvFG unterstiltzt der Bund die Länder bei der Stärkung der
lnvestitionstät;gkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände.
Hiezu gewährt der Bund dem Freistaat Thü.ingen nach S 2 KlnvFG i.V.m. S
2 Abs. 2 der W zwischen dern Bund und den Ländern zur Durchführung des
Kommunalinvestitionsfördenrngsgesetzes ejne Finanzhilfe nach Aalikel 104 b
Abs. 'l Nr. 2 GG in Höhe von 75.820.500 EUR.

Nach S 4 a Abs. 1 Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz
erhalten die Gemeinden und Landkreise bis zum 31. Dezember 20'18 Anteile
aus dem KlnvFG, die dem jeweiligen Anteil an den für das Jahr 2015 fesizu-
setzenden Schlüsselzuweisungen nach den SS 11 und 15 ThürFAG entspre-
chen. Die Kofinanzierung der Miitel aus dem KlnvFG erfolgt durch das Land.
Dazu wird ein Beirag in Höhe von 8.424.500 EUR bereitgestelli, der im Ver-
hältnis der Mitlel nach S 4 a Abs. 1 Thüringer Kommunalhaushaltssiche-
rungsprograrnmgesetz zusäizljch ausgezahli wird, S 4 a Abs. 2 Thüringer
Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz.

Für die Gemeinde/die Stadyden Landkreis wurden mit Bescheid des Thürin-
ger lMiniste ums für lnneres und Kommunales vom 6. Juli 20'15 für das Jahr
2015 Schlüsselzuweisungen festgesetzt. Sie/Er gilt damit als finanzschwach
nachS6Abs.3KlnvFG.

Enisprechend des Anteib der mit Bescheid vom 6. Juli 2015 festgesetäen
Schlüsselzuweisungen an der Schlüsselmasse des Jahres 20'15 ergeben
sich somit für die Gemeinde/die Stadvden Landkreis die in der Anlage aufge-
führten Beträge

Diese sjnd für i\,4aßnahmen in den in S 3 KlnvFG genannien Förderbereichen
zu verwenden. Dje übrigen Besiimmungen des KlnvFG sind zu beachten.

Der Abruf der Bundesrniitel erfolgt über das auf der Homepage des Thürin-
ger Landesverwaltungsamtes bereitgestellte Formblatt.

D e Nebensiimmungen edolgen in Anwendung des S 36 Thüringer Verwal-
tungsverfahrensgesetz.

Sie ergeben sich aus den Bestlmmungen des KlnvFG sowie der W-

We.den Auflagen durch die Kommune nlcht oder nicht innerhalb der gesetz-
ten Frisi erfüllt, insbesondere der vorgeschriebene Verwendungsnachwels
nicht rechtzeitig vorgelegt sowie Mitteilungspflichten nicht rechtzeitig nachge-
kommen, kann der Bescheid mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen
werden.
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t.

Die Kosienentscheidung beruht auf S 3 Abs. 1 Nr. 3 Thüringer Ve.waltungs-
kostengesetz.

Anfragen sind schriftlich ausschließlich an die angegebene E-lvjail-Adresse
zu dchten.

Notwendige Formulare wie z.B. der lvlittelabrui für die Bundesmittel und der
Velwendungsnachweisvordruck stehen demnächst auf unserer lntemetseite
abrufbar zur Veliügung.

Rechtsbehelfsbelehrunq

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines l\,4onats nach Bekanntgabe
Klage beim

Verwaltungsgericht Weimar
Jenaer Siraße 2 a

99425 Weimar

schriftlich oder zur Niedercchrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
dieses Gerichts erhoben wetden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Frejstaat Thüringen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden-

Der angefochtene Bescheid soll in Urschrjft oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 3 Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

gez. Kolbeck
Dieser Bescheid wurde maschinell ersteJlt und isi auch ohne Unterschrift
gültig

Anlaoen: Empfangsbekenntnis, Rechtsmiitelvezicht, Mittelabruf
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(Anschr fl des zuwendunssemplangeß)
(Oi( oaiüm)

Thllringer Landesverwaltungsamt
Refelat 240
Wel.rlatp alz 4
99423 Weimar

Vorab per Fax: 03 61 - 37 73 70 31

Finanzhilfe des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetz (KlnvFG)

!iC! Eingahgsbestätigung und Rechtsbehetfsverricht

Bezug: Bewilligungsbescheid vorn 01.10.2015

Jhrzeichen: 240-1557

Schlüssenummer: 051000

Finanzhilfe des Landes: 952.824,10 EUR

ErklärLrnoi

1. Der o.a. Bewilligungsbescheid jst am elngegangen.
2. Auf die Einlegung ejnes Rechtsbehelfs wird unwideruflich vezjchtet.

(Falls nicht zutrcftend, bitte streichen.)

Wir bitten, die A!szahlung an folgende Bankverbindung voE unehmeni
Kontoinhaben
]BAN:

BlCi
Kreditinstitut:

ort. Datum unterschriftstempel des Zuwendungs_
empfängers
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RechtserLndla€€:

Gesetzzur Förderungvon lnvestitionenfinanBchwacher (ömmunen (l(ommuralinvestit onsförderu.Csgesetz - ( nvFG)vom 24.
luni2015 (BGB Nr.24)i.V.m. thüringer Geselz zurSicherung der komm!nälen Hau5ha t€ in den Jahren 2014 ufd 2015
{IhürinCer Kommuna ha!shaltss cherungsprogrammgeset2) voto 27 Februa.2014, zuletztgeändert durch Erste5 Gesetu 1ur
ÄnderLngdesThürlngerGe5etzes zurSl.herunsderkommuna en Hausha te in den lahren 2014 und 2015 (Thürinser
tunmunannänzüberganssgesetz2015)vön 30.April2615(GVBl. Nr.4).

BerechnunE:

Gemäß S 4aAbs.1Thüringer Kommunaihaushaltssicherungsprogrammgesetu erhalten Landkre se und Gemeinden Anteite aüs
dem KlnvF6, die dem jeweiis€n AntEilan denfürdas lahr 2015lestu usetrenden Sch ü$ekuweisungen rach den 55 11und 15
ThürFAG entsprechen. Die kofinan2lerungderlMitte nachAb5.lerfoglsemäßq4aAbs.2ThürlnserKommunaha!shalte
sicherung5programmgesetr durchdas Land, Dauuwlrd eln Beträsln Höhe von 8,424.500 EUR bereitgesrellt.

Zuweisungen nach 5 4 a Thüringer
Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz i.V.m. KlnvFG

Sdrlüs5elnummer: 0s1000 l(ommure: Städr Erfurt

1. Bundesmitte Z!weisune nachdem KlnvFG LV m.6 4 a Abs.lIhürine€r Kommunalhaushält$icherLnesproaramhsesetz

B.

c.

B

Gesamtschlüsselna$e ifr lähr 2015

Schlüssekuweisungan d e Kommunegem. Bescheid vom 6. illi 2015

anteil der xöh h une (B) an der Gee mtschlßselma$e (A)lm lahr 201s
(Dle Daßte ungerfolgthlermit5 Nachkomnästeller. Die nachloleende Berechnung
erro st jedoch unserundet.)

Antell -rhürlngens 
am KinvFG

1.314 309.600,00 €

148 650.466,85€

71,310t6 %

t.ezosoo,ao t t2-l t"4)

E, Festsetzung Finanzhilfe aus Bundesmitteln (c I D) 8,575.416,87€

2 Landeshittel' zuwelsLnEnach 64 ä Abs.2Ihürinqer Kommunalhau5haltsslcheruresbroErammaesetz

u ur Kof inanrier!ng bereitgestel te Landesmittel gesamt

anteilent;prechendl.c

8.424,500,00€

77,37QL6eÄ

C- Feststetzung Fananzhilte zur Konnanzie.u.g aus Landesmitteln {A * Bl 952.424,70 €

I g szt''z+,:,Qt+


